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Editorial

Nur Branchenkompetenz schafft Vertrauen – Sachverständige für Produktionsgartenbau und Weinbau im HLBS

Dr. Holger Scherhag 			   Dr. Martin Rometsch
HLBS-Beauftragter			   HLBS-Beauftragter
Sachverständiger im		  Sachverständiger im 
Produktionsgartenbau		 Weinbau

Zunehmende Spezialisierung und immer komplexere Systeme machen auch vor der Grünen Branche 
nicht Halt: Besonders die Erzeugung von gärtnerischen Produkten muss nicht nur den Anforde-
rungen der jeweiligen Pflanze selbst, sondern in immer stärkerem Maße denen von Umwelt und 

Bevölkerung gerecht werden.

Umso gefragter sind spezialisierte Sachverständige in Sonderkulturen des Obst-, Gemüse- und Wein-
baus. Sie sollen die Betriebe bei der Ursachenforschung von Pflanzenschäden und deren Schadenshöhe 
oder ganz allgemein bei der Ermittlung eines Wertes einer Kultur z. B. für Kauf-/Verkaufs- oder Erbfäl-
le u. a. als Fachleute sachgerecht unterstützen. Aufgrund der Hochwertigkeit der Kulturen geht es sehr 
schnell um fünf- oder sogar sechsstellige (Schadens-)Summen, die nur mittels fundiertem Fachwissen und 
Erfahrung richtig ermittelt werden können.

Eine Branchenkompetenz ist im HLBS mit seinen spezialisierten Sachverständigen immer schon vor-
handen. Sie soll zukünftig auch stärker ein Netzwerk von Sachverständigen in den Bereichen Gartenbau 
und Weinbau umfassen. Im Rahmen der Neustrukturierung des HLBS wurde daher im letzten Jahr im 
Koordinierungsausschuss Sachverständigenwesen beschlossen, sowohl für den Produktionsgartenbau als 
auch für den Weinbau ehrenamtliche Ansprechpartner zu benennen. Diese sollen sich innerhalb des Ver-
bands aufkommender Fragestellungen als „HLBS-Beauftrage“ annehmen und ihre Erfahrungen in den 
Verband einbringen.

Beide Unterzeichner versuchen jeweils für ihr Gebiet eine Fachgruppe aufzubauen. Ein erster Schritt 
war im Erwerbsgartenbau das Angebot eines Spezialseminars 2018, das auch gut besucht war. Dies soll 
2019 durch den HLBS wiederholt und für den Weinbau zum ersten Mal angeboten werden. Interessierte 
Sachverständige können gerne mit den „HLBS-Beauftragten“ Kontakt aufnehmen oder sich an die HLBS-
Geschäftsstelle wenden, die das Weitere veranlasst.

Berlin, im Mai 2019

Zu den Verfassern:

Dr. Holger Scherhag ist seit über sechs Jahren von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz öffentlich bestellter und 
ver­eidigter Sachverständiger. Sein Schwerpunkt ist der Produktionsgartenbau mit Obst- und Gemüsebau sowie der Pflan-
zenschutz. Er gehört zudem dem Sachverständigenausschuss der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz sowie dem Gut-
achterausschuss für Grundstückswerte Osteifel-Hunsrück an. Außerdem bewirtschaftet er in der Nähe von Koblenz einen 
landwirtschaftlichen Betrieb, der schwerpunktmäßig Kern- und Steinobst, Spargel, Kürbisse sowie Kartoffeln erzeugt. Damit 
kann Herr Dr. Scherhag auf eine breite Wissensbasis zurückgreifen und hat durch seine Nähe zum gärtnerischen Tagesge-
schehen zugleich eine für die Taxation vorteilhafte Verbindung.

Dr. Martin Rometsch ist seit 2005 vom Regierungspräsidium Karlsruhe öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger 
für Bewertungs- und Entschädigungs-fragen in der Landwirtschaft. Sein Wohnort Bühl liegt in Baden, im südlichsten Wein
anbaugebiet Deutschlands. In den vergangenen 13 Jahren erstellte er regelmäßig auch Gutachten im Bereich Weinbau zu 
unterschiedlichen Anlässen. Diese Erfahrung möchte er in den Austausch mit anderen Kollegen einbringen.

Editorial
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